
Schulordnung Gymnasien Abiturprüfung – SOGYA 

Unterrichtsorganisation 

• Die gymnasiale Oberstufe umfasst die Jahrgangsstufen 11 und 12. 

• Sie werden in die eigenständigen Kurshalbjahre 11/I, 11/II, 12/I und 12/II 

unterteilt. 

• Das Ziel des Unterrichts besteht in der Entwicklung der allgemeinen 

Studierfähigkeit. 

Über die Vermittlung von Grundlagenkenntnissen hinaus wird dabei Wert 

gelegt auf 

▪  anwendungsbereites und transferierbares Wissen 

▪ die Aneignung von Kompetenzen für den weiteren  Wissenserwerb 

▪ Werteorientierung 

 

• Der Unterricht findet in Leistungs- und Grundkursen statt. 

 

• Wochenstundenzahl 

Leistungskurse:  5 Wochenstunden 

   Grundkurse:  4 Wochenstunden (Deutsch und Mathematik) 

                3 Wochenstunden (fortgeführte Fremdsprache          

                oder in Klasse 10 begonnene Fremdsprache) 

                2 Wochenstunden (Rest) 

 

 



• Aufgabenfelder 

▪ Sprachlich-literarisch-künstlerisches AF:  

    Deu, En, La, Frz, Spa Ku, Mu 

▪ Gesellschaftswissenschaftliches AF: 

    Ge, Geo, GRW 

▪ Mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches AF:                

    Ma, Bio, Ch, Phy, Inf 

▪ alle anderen Fächer sind keinem Aufgabenfeld zugeordnet 

 

• Wahl der Leistungskurse 

▪ Erstes Leistungskursfach ist 

   Deutsch oder Mathematik. 

▪ Zweites Leistungskursfach ist  

Geschichte oder Physik oder Chemie oder Biologie oder 

eine fortgeführte Fremdsprache (Englisch, Latein, Französisch, 

Spanisch). 

▪ Die Einrichtung der Leistungskurse Chemie und Biologie sind von der 

LaSuB zu genehmigen. Die Genehmigung ist abhängig von den 

personellen Ressourcen und den anfallenden Sachkosten. 

 

• Wahl der Grundkurse 

Folgende Grundkurse sind zunächst, sofern nicht schon als 

Leistungskurs belegt oder durch ein anderes Fach ersetzt, verpflichtend 

in allen Kurshalbjahren zu belegen: 

 



    1.  Deutsch 

    2.  Mathematik 

    3.  Kunst oder Musik 

    4:  Geschichte 

    5:  GRW 

    6.  Geographie 

    7.  Ev. Religion, kath. Religion oder Ethik 

    8.  Sport 

 

Außerdem sind GK in folgenden Fächern zu belegen: 

    (1)  1 fortgeführte Fremdsprache mit 3 Wochenstunden, 

        1 fortgeführte Fremdsprache mit 2 Wochenstunden, 

        Biologie, Physik und Chemie mit je 2 Wochenstunden 

 

    (2)  1 fortgeführte Fremdsprache mit 3 Wochenstunden, 

        Biologie, Physik und Chemie mit je 2 Wochenstunden          

 

    (3)  1 fortgeführte Fremdsprache mit 3 Wochenstunden, 

        1 fortgeführte Fremdsprache mit 2 Wochenstunden, 

        2 Naturwissenschaften (Ph/Bio, Ph/Ch, Bio/Ch) mit 

        je 2 Wo- Stunden 

 

Besonderheit 

Wird als zweiter Leistungskurs eine Fremdsprache gewählt, entfällt die  

Belegpflicht in einer weiteren fortgeführten Fremdsprache als Grundkurs. 

 



Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen nicht am Sportunterricht 

teilnehmen können, belegen als Ersatz ein anderes GK-Fach. 

 

• Zwei fortgeführte Fremdsprachen als Grundkurse: 

Die in der Sekundarstufe I später begonnene Fremdsprache wird mit drei 

Wochenstunden belegt, die früher begonnene mit zwei Wochenstunden. 

Beispiele am Gymnasium Engelsdorf: 

 

 

 

 

 

• Ersetzen von Grundkursen 

Je ein Grundkurs GRW oder GEO und  

je ein Grundkurs PH, CH oder BIO 

dürfen durch andere Fächer ersetzt werden. 

GRW und GEO können ersetzt werden 

durch AST, INF, INS, BTEC, PHI, fortgeführte Fremdsprache. 

BIO, CH und PH können ersetzt werden 

durch INF bzw. INS oder BTEC. 

Fortgeführte Fremdsprache mit 3 Wo-Std. Frz Lat Spa Spa Spa 

Fortgeführte Fremdsprache mit 2 Wo-Std. En En Frz Lat En 

 


